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Leitsatz:

Die Zuweisung einer Tätigkeit, die nicht von der bisherigen Eingruppierung erfasst wird, unterliegt dem Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung. Dies gilt auch dann, wenn die bisherige Tätigkeit weggefallen ist.
Leitsatz des Bearbeiters

Az.: 2 VR MVG 50/03 Hs

entschieden am: 6. November 2003

In dem Schiedsverfahren

hat die 2. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. folgendes 

beschlossen:

Dem Arbeitgeber wird untersagt, dem Mitarbeiter K. Tätigkeiten zuzuweisen, die nicht der Wertigkeit der Vergütungsgruppe KR 7 Fallgruppe 24 EGP 73 entsprechen.

Gründe:

I.

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob die Zuweisung von Tätigkeiten, die nicht der Wertigkeit der Vergütungsgruppe KR 7 Fallgruppe 24 EGP 73 AVR-K entsprechen, an den Mitarbeiter K. durch den Arbeitgeber das Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt.

Der Mitarbeiter K. ist seit 1991 in der Dienststelle beschäftigt; zunächst wurde er als Krankenpfleger eingesetzt, in der Folgezeit mit höherwertigen Tätigkeiten betraut. Die Übertragung der höherwertigen Tätigkeiten erfolgte jeweils befristet aus Vertretungsgründen. Nach erfolgtem Bewährungsaufstieg erhielt der Mitarbeiter seit Anfang 2001 Vergütung nach Vergütungsgruppe KR 7 FG 24 des EGP 73. Ab dem 1. Januar 2002 zahlte der Dienstgeber dem Mitarbeiter im Zusammenhang mit der vertretungsweisen Übertragung der Aufgaben der Pflegedienstleitung eine freiwillige Zulage in Höhe von 153,39 € brutto monatlich. Mit Wirkung vom 1. Januar 2003 übertrug der Dienstgeber dem Mitarbeiter die Tätigkeit als dezentraler Controller im C.-stift; dementsprechend wurde die zuletzt bis zum 31. Dezember 2002 befristete Übertragung der Aufgaben der Pflegedienstleitung nicht verlängert. 

Die an der zuletzt dargestellten Maßnahme nicht beteiligte Mitarbeitervertretung erwirkte vor der Schiedsstelle zum Az. 2 VR MVG 3/03 einen Beschluss, welcher feststellt, dass die Übertragung der Tätigkeit als dezentraler Controller ihr Beteiligungsrecht verletzt hat und unwirksam ist. In den Gründen hat die Schiedsstelle ausgeführt, die übertragene Tätigkeit sei jedenfalls nicht wie die zuvor innegehabte nach dem Eingruppierungssystem KR bewertet, sondern nach der Berufsgruppeneinteilung A. Daher liege in der Zuweisung der neuen Tätigkeit für mehr als drei Monate eine nach § 42 Ziff. 4 MVG-K der Mitbestimmung unterliegende Maßnahme.

Mit Urteil vom 23. Mai 2003 – 7 Ca 824/02 – hat das Arbeitsgericht Braunschweig den Dienstgeber verurteilt, den Mitarbeiter K. – Kläger in jenem Rechtsstreit – als Pflegedienstleitung im H. zu beschäftigen. Der Mitarbeiter K. wird im H. beschäftigt, jedoch nicht als Pflegedienstleitung. Er ist damit betraut, verschiedene Konzeptionen zur Qualitätssicherung auszuarbeiten, wegen deren Einzelheiten auf die Anlage zum Schriftsatz vom 29. August 2003 (Bl. 29 d.A.) verwiesen wird. Die Mitarbeitervertretung wurde bei der Zuweisung dieser Tätigkeit nicht beteiligt.

Die Mitarbeitervertretung macht geltend, die jetzige Tätigkeit Herrn K.s sei keine solche des Pflegedienstes, so dass eine Eingruppierung nach dem System KR nicht gegeben sei. Insbesondere sei die Fallgruppe 24 nicht einschlägig, da sie als Bewährungsaufstieg aus den Fallgruppen 13 bis 16 definiert sei. Solche Tätigkeiten übe Herr K. aber nicht aus. Sie seien allesamt durch Führungsverantwortung gekennzeichnet, während Herr K. von allen Mitarbeitern abgeschirmt arbeiten müsse. In Betracht komme nur die Eingruppierung nach der Berufsgruppeneinteilung A. Diese unterliege aber der Mitbestimmung.

Sie beantragt,

dem Arbeitgeber zu untersagen, dem Mitarbeiter K. Tätigkeiten zuzuweisen, die nicht der Wertigkeit der Vergütungsgruppe KR 7 Fallgruppe 24 zu EGP 73 entsprechen.

Der Arbeitgeber beantragt,


den Antrag zurückzuweisen.

Er macht geltend, der Arbeitsplatz der Pflegedienstleitung in seiner bisherigen Form existiere nicht mehr. Im Zuge der Umsetzung eines neuen Leitungskonzeptes sei er in eine neue Position, die Gesamtpflegedienstleitung, umgewandelt worden, die hierarchisch höher angesiedelt sei und von der Mitarbeiterin S. eingenommen werde. Ihm bleibe nur die Möglichkeit, Herrn K. mit Teilaufgaben der Gesamtpflegedienstleitung zu beschäftigen, da ihm sein Einsatz als dezentraler Controller verwehrt sei. Es handle sich um eine vertragsgerechte Beschäftigung mit Aufgaben der Pflegedienstleitung.

II.

Der Antrag ist zulässig und begründet. Die Übertragung der neuen Aufgaben auf den Mitarbeiter K. ohne Beteiligung der Mitarbeitervertretung verletzt deren Mitbestimmungsrecht, so dass sie Unterlassung verlangen kann.

1. Gem. § 42 Ziff. 4 MVG-K hat die Mitarbeitervertretung ein Mitbestimmungsrecht bei der Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit von mehr als drei Monaten Dauer. Dabei ist nach Sinn und Zweck der Mitbestimmungsregelung nicht entscheidend, wie der Dienstgeber die Stelle bewertet, sondern wie der Mitarbeiter nach der Rechtslage tatsächlich eingruppiert ist (vgl. Fey/Rehren, MVG-Kon., Praxiskommentar, § 42 Rn. 51: „Übertragung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit“). Die Änderung der Eingruppierung ist nämlich nur die tariflich bedingte Folge einer Änderung der Arbeitsbedingungen (Fey/Rehren, a.a.O. Rn. 49) und tritt automatisch, unabhängig vom Willen der Dienstvertragsparteien ein.

2. Die dem Mitarbeiter K. übertragene Tätigkeit entspricht nicht der Vergütungsgruppe KR 7 FG 24 des EGP 73. 

a) Fallgruppe 6 hat folgenden Wortlaut:

Altenpflegerinnen und Altenpfleger der Vergütungsgruppe KR 6 Fallgruppen 13 bis 16 nach fünfjähriger Bewährung in der jeweiligen Fallgruppe.

In FG 13 sind eingruppiert Stationspfleger, denen mindestens fünf Pflegepersonen durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. FG 14 setzt die ständige Unterstellung von zehn Pflegepersonen voraus. In FG 15 sind eingruppiert Altenpfleger als ständige Vertreter von Stationspflegern der Vergütungsgruppe KR 7 FG 19. FG 16 schließlich betrifft Altenpfleger als ständige Vertreter von Leitenden Altenpflegern der Vergütungsgruppe KR 7 FG 20.

b) Die Tätigkeit des Mitarbeiters K. wird von keiner dieser Fallgruppen erfasst. Weder sind ihm Pflegepersonen unterstellt, noch ist er ständiger Vertreter von Stations- oder Leitenden Altenpflegern. Durch die Zuweisung der jetzigen Tätigkeit hat sich mithin die Eingruppierung des Mitarbeiters geändert. Weil die Tätigkeit auch für die Dauer von mehr als drei Monaten zugewiesen ist, hätte die Mitarbeitervertretung beteiligt werden müssen. Dies gilt auch dann, wenn – wie der Dienstgeber vorträgt – die früher von dem Mitarbeiter innegehabte Stelle in dieser Form nicht mehr existiert. Das Mitarbeitervertretungsgesetz sieht für diesen Fall eine Ausnahme vom Mitbestimmungsrecht nicht vor.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen den Beschluss ist gem. § 65 MVG-K der Rechtsweg zum Verwaltungsgericht für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland, Herrenhäuser Straße 12, 30419 Hannover gegeben.

Das Rechtsmittel ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Verwaltungsgerichts für mitarbeitervertretungsrechtliche Streitigkeiten der Evangelischen Kirche in Deutschland einzulegen.

Die Rechtsmittelschrift muss innerhalb der Monatsfrist bei dem Gericht eingehen. Sie soll den angefochtenen Beschluss bezeichnen, einen Antrag enthalten und die zur Begründung des Rechtsmittels dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben.

Der Rechtsmittelschrift und allen folgenden Schriftsätzen  sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

gez. Dreher 

Vorsitzender der Schiedsstelle

